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Vorwort zur 3. Auflage

Mit der am 6.7.2018 in Kraft getretenen Hessischen Bauordnung vom 28.5.2018 (HBO
2018) wurde zugleich die zahlreich geänderte HBO 2002 (a. F.) außer Kraft gesetzt (Art. 1
des Gesetzes zur Neufassung der Hessischen Bauordnung und zur Änderung landespla-
nungs- und straßenrechtlicher Vorschriften v. 28.5.2018, GVBl. S. 198). Mit der HBO
2018 erfolgte die Umsetzung der BauPVO (Verordnung EU Nr. 305/2011 v. 9.3.2011 –
Bauproduktenverordnung, ABl. L 88 v. 4.4.2011, S. 5). Anpassungsbedarf an das europäi-
sche Bauproduktenrecht ergab sich aus dem Urteil des EuGH v. 16.10.2014 (Rs. C- 100/
13, NVwZ 2015, 49). Die europarechtlichen Vorgaben an Bauprodukte in der BauPVO
machten es mittelbar erforderlich, die HBO an die Musterbauordnung (MBO v.Nov.
2002, zuletzt geändert durch Beschluss d. Bauministerkonferenz v. 13.5.2016) anzupassen;
die HBO 2018 hat deshalb die neuen Regelungen der MBO zum Bauproduktenrecht
(§§ 18 ff.) und die des Brandschutzkonzeptes der MBO (§§ 29 ff.) und die sonstigen
Regelungen weitgehend übernommen, zudem die auf § 90 über Technische Baubestim-
mungen und die auf dieser Vorschrift basierenden Technischen Baubestimmungen, die
ganz überwiegend der „Muster-Verwaltungsvorschrift Technischer Baubestimmungen“
(MVV TB) des Deutschen Instituts für Städtebau (DIBt) entsprechen (H-VV Technische
Baubestimmungen). Sie sind – § 3 Abs. 2 aufgreifend – nach den Grundanforderungen
nach Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 gegliedert, wodurch verdeutlicht
werden soll, welche Technischen Baubestimmungen zur Konkretisierung welcher gesetzli-
chen Anforderung an das Bauwerk bestimmt sind. Die bisher in der Anlage 1 zu § 13
Abs. 2 S. 1 a. F. enthaltene (sehr übersichtliche) tabellarische Auflistung der Bauteil- und
Baustoffanforderungen ist (leider) aufgegeben worden. Zudem dient die Neuregelung der
Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie (Richtlinie 2012/18/EU v. 4.7.2012, ABI. L 197
vom 24.7.2012, S. 1), die im Bundesrecht nicht vollständig durch das Gesetz vom
30.11.2016 (BGBl. I S. 2749) umgesetzt worden ist, weshalb ihr unterfallende Vorhaben
von der Genehmigungsfreistellung ausgenommen werden mussten, damit stets im Bau-
genehmigungsverfahren eine Einzelfallprüfung vorgenommen wird. Auch wurden durch
Änderung zahlreicher Vorschriften die Rechtslage in Bezug auf das barrierefreie Bauen
verbessert und die Bedingungen für den Radverkehr erleichtert. Die Errichtung von
Gebäuden in Holzbauweise wurde durch die Übernahme der Brandschutzanforderungen
der MBO erleichtert. Schließlich erfolgten Erleichterungen für die Digitalisierung der
Baugenehmigungsverfahren (zum Vorstehenden s. d. Reg.-Begr. LT-Drs. 19/5379).
Der zeitgleich mit der HBO 2018 ergangene neue Bauvorlagenerlass ist berücksichtigt.

Auf die angekündigten Handlungsempfehlungen des Hessischen Ministeriums für Wirt-
schaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung (HMWEVL) zum Vollzug der HBO 2018
(HE-HBO) wird hingewiesen; sie werden unter www.wirtschaft.hessen.de abrufbar sein.
Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der HBO 2018 mit der zuletzt gelten Fassung

der Hessischen Bauordnung aus dem Jahr 2002 sind stets zu Beginn eines Paragraphen
dargestellt.
Dem vorgenannten Konzept folgend sind die (hessischen) Technischen Baubestimmun-

gen (H-VV TB) – wegen des großen Umfangs teilweise nur auszugsweise – bei den sie
jeweils betreffenden Bestimmungen der HBO aufgeführt, ebenso die wesentlichen all-
gemein anerkannten Regeln der Technik (DIN-Normen, VDI-Richtlinien pp.). Damit
wird den Bauvorlageberechtigten, Nachweisberechtigten, Sachverständigen, Bauleitern
und Unternehmen eine wichtige Hilfestellung geleistet.

V



Die Kommentierung ist weiterhin stark orientiert an der veröffentlichten oder bekannt
gewordenen verwaltungs- und verfassungsgerichtlichen sowie auch der Haftungsfragen
betreffenden zivilgerichtlichen Rechtsprechung, aber auch der Literatur, vornehmlich zum
Bauordnungsrecht; beides ist bis Anfang August 2018 verarbeitet worden. Dadurch liefert
die Kommentierung in besonderem Maße auch dem Juristen eine Hilfestellung. Inhalt und
Grenzen der Normen werden zudem insbesondere auch für den Nichtjuristen durch
zahlreiche Beispielsfälle verdeutlicht. Von deren praktischer Relevanz konnte ich mich
aufgrund meiner Zugehörigkeit zu einem Bausenat des Hessischen Verwaltungsgerichts-
hofs und meiner anschließenden mehr als zwanzigjährigen Tätigkeit als Vorsitzender der
Baukammer des Verwaltungsgerichts Gießen und sodann des Verwaltungsgerichts Frankfurt
am Main überzeugen.
Beibehalten wurde im Interesse der einfacheren Handhabung und der Erleichterung des

Einstiegs die der Kommentierung bei nahezu allen Vorschriften vorangestellte Inhaltsüber-
sicht. Das umfängliche Sachregister wurde erweitert und ermöglicht den „punktgenauen
Zugriff“. Durch die zahlreichen und zudem erweiterten Querverweise werden die Zu-
sammenhänge zwischen den Vorschriften erkennbar.
Die wichtigsten bau- und baunebenrechtlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften

sind im Anhang aufgeführt. Im Zeitalter des Internets wurde von ihrem Abdruck abge-
sehen. Die HBO, aufgrund der HBO ergangene Rechtsverordnungen, hessisches Bau-
nebenrecht und diese Materie betreffende Verwaltungsvorschriften (Erlasse) sind über die
Internetseite des HMWEVL www.wirtschaft.hessen.de abrufbar.
Aufgrund der weitgehenden Übereinstimmung der HBO 2018 mit der MBO, an der

sich nahezu alle Bauordnungen der anderen (Bundes-)Länder ebenfalls ausgerichtet haben
bzw. in Kürze ausrichten werden, kann diese Kommentierung auch für diese Bauordnun-
gen herangezogen werden.

Frankfurt am Main, im August 2018 Der Verfasser

Vorwort
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